
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/68815405-0d45-3e4a-b0c2-e7e9ed76b34d

 

Bibliografie

Titel Technische Regeln für Gefahrstoffe - Gefährliche explosionsfähige Gemische - Allgemeines
(TRGS 720)

Amtliche Abkürzung TRGS 720

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 1 TRBS 2152 - Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung der Explosionsgefährdungen durch Stoffe, die gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre bilden können, und für die Auswahl und Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen.

(2) Die in Abschnitt 3 beschriebene Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf explosionsfähige
Atmosphäre, und die in Abschnitt 4 beschriebene Vorgehensweise gilt für explosionsfähige Gemische unter nichtatmosphärische
Bedingungen, z. B. bei anderen Sauerstoffgehalten, anderen Oxidationsmitteln, anderen Drücken und Temperaturen.

(3) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, nicht aber für deren Zerfallsreaktionen.

(4) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400.

gespeichert: 04.07.2024, 06:27 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/68815405-0d45-3e4a-b0c2-e7e9ed76b34d
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/bd877cf5-0e3e-3ce8-bd2e-f123498415db
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d7ed7674-5ffb-3492-8ddb-75adfd72ff44


gespeichert: 04.07.2024, 06:27 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


